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FAMILIENFÖRDERUNGSGESETZ: GESETZESENTWURF          
LIEGT VOR 

Die� Gesetzgebungsverfahren� nach� der� Bundestagswahl�
nehmen�nunmehr�Fahrt�auf.�Das�Bundeskabinett�hat�den�
Entwurf� des� Familienentlastungsgesetzes� beschlossen.�
Hiermit�sollen�Familien�gestärkt�und�entlastet�werden.�Fol-
gende Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) Anhebung des Grundfreibetrags

Übersicht 2017 2018 2019 2020

Grundfreibetrag 
(Einzelveranla-
gung)

8.820�€ 9.000�€ 9.168�€ 9.408�€

Grundfreibetrag 
(Zusammenver-
anlagung)

17.640�€ 18.000�€ 18.336�€ 18.816�€

b)�Anhebung�des�allgemeinen�Unterhaltsaufwandsabzugs-
betrags�(§�33a�Abs.�1�Satz�1�EStG)

Übersicht 2017 2018 2019 2020

8.820�€ 9.000�€ 9.168�€ 9.408�€

c)�Erhöhung�des�Kindergeldes�ab�dem�1.�Juli�2019

Übersicht Bislang / monatlich ab 1.7.2019 / 
monatlich

1.�und�2.�Kind 194�€ 204�€

3.�Kind 200�€ 210�€

4.�Kind 225�€ 235�€

d)�Erhöhung�des�Kinderfreibetrages

Übersicht je Elternteil 2018 2019 2020

Kinderfreibetrag 2.394�€ 2.490�€ 2.586�€

Betreuungs-�und�Erziehungs-�
oder Ausbildungsbedarf 1.320�€ 1.320�€ 1.320�€

Summe 3.714�€ 3.810�€ 3.906�€

Eine�Erhöhung�des�Betreuungs-�und�Erziehungs-�oder�Aus-
bildungsbedarfs�ist�nicht�vorgesehen.�Zwar�ist�für�2020�eine�
Anhebung�des�Kinderfreibetrag�nicht�jedoch�des�Kindergel-
des�vorgesehen.
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e) Abmilderung der „kalten“ Progression
Die�Grenzwerte�des�progressiven�Steuertarifs�sollen�in�2019�
um�1,84�%�und�in�2020�um�1,95�%�verschoben�werden.�

BAUKINDERGELD

In�einem�weiteren�Gesetzgebungsverfahren�geht�es�um�die�
Einführung� eines� sog.� Baukindergeldes.� Erwogen�wird� ge-
genwärtig�ein�Baukindergeld�von�1.200�€�pro�Kind�und�Jahr.�
Die�Zahlung�soll�zehn�Jahre�lang�erfolgen.�In�der�Diskussion�
war�die�Einführung�einer�Obergrenze,�wonach�sich�die�För-
derung�auf�Häuser�und�Wohnungen�bis�zu�einer�bestimm-
ten�Größe�(im�Gespräch�waren�120�qm�für�eine�vierköpfige�
Familie).�Die�Einführung�einer�Obergrenze� ist�mittlerweile�
vom�Tisch.�Es�ist�aber�zu�erwarten,�dass�das�Baukindergeld�
nur� gewährt�wird,�wenn� bestimmte� Einkommensgrenzen�
eingehalten� werden.� Der� Verlauf� des� Gesetzgebungsver-
fahrens� bleibt� abzuwarten;� geplant� ist� die� rückwirkende�
Gewährung�ab�2018.�

EINZELVERANLAGUNG VON EHEGATTEN UND KOSTEN-
AUFTEILUNG

Bei�der�Einzelveranlagung�von�Ehegatten�bzw.�Lebenspart-
ner� werden� Sonderausgaben,� außergewöhnliche� Belas-
tungen und die Steuerermäßigung nach § 35a EStG dem-
jenigen�zugerechnet,�der�die�Aufwendungen�wirtschaftlich�
getragen�hat.�Auf�übereinstimmenden�Antrag�wird�jedem�
Ehegatten�bzw.�Lebenspartner�die�Hälfte�der�Abzugsbeträ-
ge�zugerechnet.

Praxishinweis
Dieser Antrag kann nur einheitlich für alle Abzugsbeträge 
gestellt werden.

Für�die�hälftige�Kostenaufteilung�ist�ferner�eine�aktuelle�Ent-
scheidung�des�FG�Baden-Württemberg�(Urteil�v.�29.11.2017�
–�2�K�1032/16,�Rev.�eingelegt,�Az�des�BFH:� III�R�11/18)� zu�
berücksichtigen,� die� der� bisherigen� Verwaltungsauffas-
sung� widerspricht.�Wird� eine� hälftige� Aufteilung� der� Auf-
wendungen�im�Falle�der�Einzelveranlagung�von�Ehegatten�
beantragt,�sind�die�Sonderausgaben�wie�z.�B.�die�Kranken-
versicherungsbeiträge� aufzuteilen.� Erst� in� einem� zweiten�
Rechtsschritt� sind� dann� die� Höchstbetragsberechnungen�
und�Günstigerprüfungen�individuell�bei� jedem�der�Ehegat-
ten�durchzuführen.

Bei� den� Vorsorgeaufwendungen� wird� von� der� Finanzver-
waltung�bislang�nach�jeweiliger�Kostentragung�der�jeweilige�

ALLE�STEUERZAHLER
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abziehbare�Versorgungsaufwand�ermittelt.�Hierbei�wird�je�
Ehegatte�die�Höchstbetragsberechnung�und�die�Günstiger-
prüfung�angewandt.�Der�bei�den�Ehegatten�danach�jeweils�
ansetzbare� Versorgungsaufwand� wird� in� einem� weiteren�
Schritt�zusammengerechnet�und�hälftig�bei� jedem�Ehegat-
ten�berücksichtigt.�Dieser�Berechnung�ist�nunmehr�das�FG�
Baden-Württemberg�(a.a.O.)�entgegengetreten.�

6% NACHZAHLUNGSZINSEN VERFASSUNGSWIDRIG?

Wird�die�Steuererklärung�zu�spät�abgegeben�oder�die�Steu-
er�zu�spät�bezahlt,� fallen�sogenannte�Nachzahlungszinsen�
an.�Mit� immerhin�6%� lässt�sich�das�Finanzamt�die�Verspä-
tung�recht�teuer�bezahlen.
Hatte�der�BFH�mit�Urteil�vom�09.11.2017�für�die�Zeiträume�
bis�2013�noch�entschieden,�dass�trotz�des�anhaltend�nied-
rigen� Zinsniveaus� 6%� angemessen� sind,� hat� sich� nun� der�
IX.�Senat�mit�einer�spektakulären�Entscheidung�im�April�zu�
Wort�gemeldet.�
Trotz� der� vorangegangenen� Entscheidung� der� Kollegen,�
welche� insbesondere� im�Rahmen�einer�Vergleichsbetrach-
tung�auf�die�hohen�Zinsen�für�Verbraucherkredite�oder�den�
Dispo-Kredit� hingewiesen� hatten,� äußern� die� Richter� nun�
erhebliche� Zweifel� an� der� Verfassungsmäßigkeit� der� der-
zeitigen� Nachzahlungszinsen.� Entsprechende� Fälle� sollten�
offen�gehalten�werden.

ABZUG VON KRANKHEITS- UND BEERDIGUNGSKOSTEN

Grundsätzlich�können�Kosten,�die�einem�Steuerpflichtigen�
aufgrund einer Erkrankung entstehen als außergewöhnli-
che�Belastungen�abgezogen�werden.�
Dieser�Abzug�unterliegt�jedoch�einigen�Beschränkungen.�So�
sind� Kosten� grundsätzlich� nur� dann� steuerlich� zu� berück-
sichtigen,�wenn�es�sich�bei�der�Therapie�um�eine�sogenann-
te� „wissenschaftlich� anerkannte� Behandlungsmethode“�
handelt.�Setzt�man�auf�alternative�Medizin�oder�handelt�es�
sich�um�eine�besondere�Behandlung,�so�regelt�die�Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung,� dass� eine� steuerli-
che�Anerkennung�der�Aufwendungen�nur�dann�möglich�ist,�
wenn man vor Beginn der Behandlung anhand eines Gut-
achtens�des�medizinischen�Dienstes�der�Krankenversicherer�
oder eines Amtsarztes deren medizinische Notwendigkeit 
nachweist.

Fälle,�in�denen�es�ratsam�ist,�vor�Beginn�der�Behandlung�ein�
Gutachten einzuholen:
�����eine�Kur,
�����eine�psychotherapeutische�Behandlung,

�����die� medizinisch� erforderliche� auswärtige� Unterbrin-
gung�eines�behinderten�Kindes,

�����die�Betreuung�des�Steuerpflichtigen�durch�eine�Begleit-
person,

�����die�Anschaffung�medizinischer�Hilfsmittel,�die�als�allge-
meine�Gebrauchsgegenstände�anzusehen�sind,

�����wissenschaftlich�nicht�anerkannte�Behandlungsmetho-
den,�wie�z.�B.�Frisch-�und�Trockenzellenbehandlungen,�
Sauerstoff-,�Chelat-�und�Eigenbluttherapie.

Hat� man� diese� Hürde� genommen,� bedeutet� dies� jedoch�
noch�nicht� in�allen�Fällen,�dass�die�Kosten�auch� in�vollem�
Umfang�steuerlich�berücksichtigt�werden,�denn�bei�außer-
gewöhnlichen Belastungen ist noch die sogenannte zumut-
bare�Belastung�von�den�Kosten�abzuziehen.�Diese�beträgt,�
je�nach�Einkommen�und�Familienstand,�zwischen�1%�und�
7%�vom�Gesamtbetrag�der�Einkünfte.
Im�Besprechungsfall�argumentierte�der�Kläger,�dass�der�An-
satz einer zumutbaren Belastung bei besonders schweren 
Erkrankungen�nicht�zulässig�sei.�Dieser�Argumentation�folg-
te�der�BFH�jedoch�nicht.�Eine�Zuzahlung�sei�allenfalls�dann�
nicht�mehr�zumutbar,�falls�dadurch�in�das�verfassungsrecht-
lich�gesicherte�Existenzminimum�eingegriffen�werden�sollte.
Auch�Beerdigungskosten�seien�nur�dann�abzugsfähig,�wenn�
sich�diese�nicht�aus�dem�Nachlass�selbst�finanzieren�lasse.

FINANZIERUNGEN RICHTIG GESTALTEN – VORSICHT BEI 
DER VERMISCHUNG VON EIGEN- UND FREMDKAPITAL  

Die�Situation�ist�nicht�selten:�Beabsichtigt�ist�der�Bau�eines�
Mehrfamilienhauses.�Hierbei�soll�eine�der�Wohnungen�spä-
ter�selbst�genutzt,�die�anderen�Wohnungen�aber�vermietet�
werden.� Zudem� ist� ein� gewisser� Kapitalstock� vorhanden,�
der�für�eine�komplette�Finanzierung�der�Immobilie�jedoch�

HAUSEIGENTÜMER
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nicht� ausreicht,� so�dass�noch�die�Aufnahme�von�Darlehn�
notwendig� ist.� Natürlich� liegt� es� hier� nahe,� die� selbstge-
nutzte�Wohnung�mit�den�Eigenmitteln�zu�errichten�und�die�
Darlehnsmittel�auf�die�anderen�Wohnungen�zu�verwenden,�
so�dass�die�hiermit�zusammenhängenden�Zinsen�später�als�
Werbungskosten�bei�den�Vermietungseinkünften�abzugsfä-
hig� sind.� Eine�Gestaltung� die� Zulässig� und� von� der� Recht-
sprechung� anerkannt� ist.� Von� entscheidender� Bedeutung�
ist�es�hierbei�aber,�diese�Gestaltung�auch�sauber�umzuset-
zen.� In�einem� jüngst�beim�BFH�anhängig�gewordenen�Re-
visionsverfahren�hatte�der�Bauherr� die� Trennung�der�Bar-
mittel�nicht�sauber�vorgenommen,�so�dass�ein�vollständiger�
Schuldzinsenabzug�später�durch�die�Finanzverwaltung�ver-
sagt�wurde.�

Was war geschehen?
Der�Kläger�beabsichtigte�ein�Dreifamilienhaus�zu�errichten.�
Eine Wohnung wollte er selbst nutzen und auf diese auch 
seine� vorhandenen� Barmittel� verwenden.� Für� die� Errich-
tung der beiden anderen Wohnung nahm er ein Bankdar-
lehn�auf,�welches�auf�sein�Girokonto,�wo�auch�bereits�die�
vorhandenen� Barmittel� lagen,� ausgezahlt� wurde.� Genau�
dies�war�sein�Fehler!�Im�Moment�der�Auszahlung�des�Dar-
lehns�auf�das�Konto�kam�es�zu�einer�Vermischung�der�Eigen-�
und�Fremdmittel.�Werden�diese�aber�vermischt,�so�lässt�es�
sich�in�der�Folgezeit�nicht�mehr�bestimmen,�woraus�die�ein-
zelnen� Aufwendungen� beglichen� werden.� Ein� Werbungs-
kostenabzug�war�damit�nur�im�Verhältnis�der�Nutzflächen�
von�eigen-�und�fremdgenutzten�Wohnraum�zulässig.

Was bedeutet dies für die Praxis? 
Die�Kosten�für�die�unterschiedlichen�Wohnungen�müssen�
eindeutig�zugeordnet�und�von�den�jeweiligen�Mitteln�auch�
bezahlt�werden.�Es� ist�unbedingt�zu�vermeiden,�dass�sich�
Darlehn�und�Eigenmittel�miteinander�vermischen.

SCHULDZINSENABZUG NACH OBJEKTVERÄUSSERUNG  

Der� BFH� hat� mit� seiner� Entscheidung� vom� 6.� Dezember�
2017�(IX�R�4/17�–�BStBl� II�2018,�268)�die�bisherige�Auffas-
sung der Finanzverwaltung hinsichtlich der Abziehbarkeit 
von Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten bei 
den�Einkünften�aus�Vermietung�und�Verpachtung�nach�Ver-
äußerung�eines�Mietobjekts�bestätigt.�
Danach�können�Schuldzinsen�eines�Darlehens�zur�Anschaf-
fung�eines�Mietobjekts�auch�nach�dessen�Veräußerung�wei-
terhin�abzugsfähig�sein,�wenn�mit�dem�Veräußerungserlös�
eine�neue�Einkunftsquelle�(z.�B.�eine�neue�zur�Vermietung�
bestimmte� Immobilie)� angeschafft� wird� (sog.� „Surrogati-
onsbetrachtung“).�Bei�Reinvestition�in�ein�anderes�Mietob-
jekt stellen die Schuldzinsen Werbungskosten bei den Ein-
künften�aus�Vermietung�und�Verpachtung�dar.�

Praxishinweis
Für die Berücksichtigung von Schuldzinsen bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung ist demnach 
maßgeblich, was mit dem Erlös aus der Veräußerung des 
mit einem Darlehen fremdfinanzierten Vermietungsob-
jekts geschieht.

In�Anwendung�dieser�Grundsätze�hat�der�BFH�entschieden,�
dass�die�nicht�durch�eine�tatsächliche�Verwendung�begrün-
dete� (angebliche)�Reinvestitionsabsicht�des�Veräußerungs-
erlöses� in� ein� noch� zu� erwerbendes� Vermietungsobjekt�
nicht� ausreiche,� um� der� Surrogationsbetrachtung� zu� ge-
nügen�und�den�notwendigen�wirtschaftlichen�Zusammen-
hang� der� Schuldzinsen� mit� der� Einkunftsart� Vermietung�
und�Verpachtung�zu�begründen.

Ein�Werbungskostenabzug� der� Schuldzinsen� (ggf.� anteilig�
in Höhe des verwendeten Erlöses) kommt lediglich dann in 
Betracht,�wenn�im�VZ�der�Veräußerung�eine�Reinvestition�
geplant�ist�und�das�Reinvestitionsobjekt�später�tatsächlich�
angeschafft�wird.�Bleibt�die�Reinvestition�aus,�ist�darauf�ab-
zustellen,�ob�der�Veräußerungserlös�zur�Ablösung�des�Dar-
lehens�ausgereicht�hätte.�Nur�soweit�der�Veräußerungser-
lös�nicht�zur�Ablösung�ausgereicht�hätte,�kommt�in�diesen�
Fällen�ein�Werbungskostenabzug�(weiterhin)�in�Betracht.�
Voraussetzung� für� eine� steuerrechtlich� anzuerkennende�
geplante�Reinvestition�ist,�dass�der�Stpfl.�eine�neue,�gleich-
falls�kreditfinanzierte�Anlageentscheidung�trifft,�durch�die�
das�Objekt�des�Kreditbedarfs�ausgewechselt�wird�und�die�
Änderung� der� Zweckbestimmung� des� Darlehens� nach� au-
ßen�hin,�an�objektiven�Beweisanzeichen�feststellbar,� in�Er-
scheinung�tritt.

STEUERFREIER VERÄUSSERUNGSGEWINN AUCH BEI AN-
ERKANNTEM ARBEITSZIMMER  

Der�Gewinn�aus�dem�Verkauf�von�selbstgenutztem�Wohnei-
gentum�ist�auch�dann�in�vollem�Umfang�steuerfrei,�wenn�
zuvor� Werbungskosten� für� ein� häusliches� Arbeitszimmer�
abgesetzt�wurden.
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EIN SILBERSTREIF AM HORIZONT – FG MÜNSTER ZUR 
STEUERLICHEN BERÜCKSICHTIGUNG DES AUSFALLS EI-
NES VOM GESELLSCHAFTER AN SEINE GMBH GEWÄHR-
TEN DARLEHNS.  

Das Problem: 
Im�letzten�Jahr�hatte�der�BFH�in�einer�aufsehenerregenden�
Entscheidung� klargestellt,� dass� der� Ausfall� von� Finanzie-
rungshilfen� (im�Urteilsfall�eine�zu�Gunsten�der�GmbH�ein-
gegangene� Bürgschaftsverpflichtung� des� Gesellschafters)�
beim�Gesellschafter�nicht�zu�nachträglichen�Anschaffungs-
kosten�auf�die�Beteiligung�führt.�Dies�gilt�nunmehr�für�alle�
seit�dem�27.09.2017�eingegangenen�Verpflichtungen.�

Diese�Sichtweise�hat�erhebliche�steuerliche�Auswirkungen.�
Gerät�die�GmbH�endgültig�in�die�Krise�und�wird�letztlich�li-
quidiert�oder�veräußert,� so�konnte�der�Gesellschafter�die�
nachträglichen�Anschaffungskosten�als�steuerlichen�Verlust�
geltend�machen.�Der�BFH�siedelt�den�Vorgang�jedoch�auf�
der�privaten�Vermögensebene�an�und�verweigert�den�Ver-
lustabzug.�

Verlust ist bei den Kapitaleinkünften zu berücksichtigen: 
Ein� Trostpflaster� bietet� nun� eine� Entscheidung� des� FG�
Münster.� Im� Urteilsfall� hatte� der� Gesellschafter� aufgrund�
einer� dauerhaften� Krise� der� Gesellschaft� auf� eine� Dar-
lehnsforderung� verzichtet� –� nach� der� vorgenannten� BFH�
Rechtsprechung�wäre�dieser�Verlust,�trotz�der�echten�wirt-
schaftlichen�Belastung�des�Darlehnsgebers,�steuerlich�nicht�
zu�berücksichtigen.�Das�FG�stellt�den�Verzicht�auf�die�Forde-
rung�jedoch�einer�Veräußerung�gleich,�so�dass�der�Verlust�
zwar�nicht�im�Sinne�des�§�17,�wohl�aber�als�Verlust�bei�den�
Kapitaleinkünften�im�Sinne�des�§�20�Abs.�2�EStG�zu�berück-
sichtigen�sei.

WERTGUTHABENKONTEN: BFH LÄSST GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEIT ZU 

Der� BFH� hat� sich�mit� Urteil� vom� 22.� Februar� 2018� (VI� R�
17/16)�zu�Gutschriften�auf�einem�Wertguthabenkonto�zur�
Finanzierung�eines�vorzeitigen�Ruhestandes�geäußert.�

Nach� Auffassung� des� BFH� stellen� derartige� Gutschriften�
keinen� gegenwärtig� zufließenden� Arbeitslohn� dar.� Dies�
gilt� auch� für�Gutschriften�auf�Wertguthabenkonten�eines�
Fremd-Geschäftsführers�einer�GmbH.

Die� anderslautende�Auffassung�der� Finanzverwaltung�hat�
der�BFH�abgelehnt.�Es�bleibt�zu�hoffen,�dass�die�Finanzver-
waltung�nach�Beratungen�auf�Bund-Länder-Ebene�die�An-
wendung�dieser�Rechtsprechung�auch�für�alle�noch�offenen�
Fälle�freigibt.

WIE LANG IST EINE „KURZE ZEIT“? – EINE MUTIGE ENT-
SCHEIDUNG DES FG MÜNCHEN 

Einnahme-Überschussrechner� kennen� das� Problem� –� in�
welchem�Jahr�ist�die�im�Januar�gezahlte�Umsatzsteuer-Vor-
auszahlung�für�den�Dezember,�oder�bei�Dauerfristverlänge-
rung�für�den�November,�als�Betriebsausgabe�abzuziehen?�
Nach� der� Rechtsprechung� ist� sie� dann� noch� dem� vergan-
genen� Jahr� zuzurechnen,� wenn� Zahlung� und� Fälligkeit� in-
nerhalb eines kurzen Zeitraums nach dem Jahreswechsel 
liegen.�Hierbei�wird�der�kurze�Zeitraum�nun�schon�seit�Jahr-
zehnten�auf�10�Tage�begrenzt.

Dies�führt�immer�dann�zu�Verwerfungen,�wenn�der�10.�Ja-
nuar,�also�der�Zeitpunkt�der�Fälligkeit�der�Umsatzsteuervo-
ranmeldung�auf�einen�Samstag�oder�Sonntag�fällt.�Passiert�
dies,� so� ist�die�Voranmeldung�erst�am� folgenden�Montag�
und�somit�am�11.�oder�12.�Januar�fällig.�Da�in�diesen�Fällen�
die�Fälligkeit� außerhalb�des�10�Tages�Zeitraums� liegt,�will�
die Finanzverwaltung den Betriebsausgabenabzug nicht 
mehr� im� Vorjahr,� sondern� erst� im� Jahr� der� Zahlung� zum�
Abzug�zulassen.�Hierüber�gab�es�in�den�letzten�Jahren�eine�
Vielzahl�finanzgerichtlicher�Auseinandersetzungen.

Einen�ganz�neuen�und�mutigen�Weg�geht�nun�das�Finanz-
gericht�München.�Es�stellt�die�(berechtigte)�Frage,�warum�
ein�„kurzer�Zeitraum“�im�Sinne�des�§�11�EStG�denn�nur�10�
Tage�betragen�müsse.�Nach�Ansicht�der�Richter,�könne�die�
gesamte�Problematik�der�Zuordnung�der�Umsatzsteuervor-
auszahlungen�gelöst�werden,�indem�man�den�Zeitraum�auf�
12� Tage� erweitere.� Entsprechend� haben� sie� im�Urteilsfall�
entschieden.

KAPITALGESELLSCHAFTEN�/�
KAPITALANLEGER

GEWERBETREIBENDE
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Erwartungsgemäß hat die Finanzverwaltung hiergegen je-
doch�Revision�eingelegt.�Über�die�weitere�Entwicklung�wer-
den�wir�berichten.

BARBETRIEBE – 2 NEUE BMF SCHREIBEN ZUR KASSEN-
FÜHRUNG UND EIN HOFFNUNG MACHENDES URTEIL 
DES BFH 

BMF zur Kassennachschau – der neue Anwendungser-
lass zu § 146b AO
Durch�das� „Gesetz� zum�Schutz� vor�Manipulationen�an�di-
gitalen Grundaufzeichnungen“ wurde unter anderem mit 
Wirkung�zum�01.01.2018�die�sogenannte�Kassennachschau�
eingeführt.� Im�Rahmen�einer�solchen�Prüfung�kann� jeder-
zeit�ein�Betriebsprüfer�in�einem�Unternehmen�erscheinen�
und�die�Ordnungsmäßigkeit�der�Kasse�überprüfen.
Wie�bei�allen�neuen�Gesetzen�ist�deren�Umsetzung�mit�vie-
len� Zweifelsfragen� verbunden.� Nun� hat� die� Finanzverwal-
tung�mit�einem�Schreiben�vom�29.05.2018�ihre�Sichtweise�
auf�die�neuen�Regelungen�dargestellt.

Grundlegendes: Der Ablauf einer Kassennachschau
Ziel�der�Kassennachschau� ist�die� jederzeit�mögliche�unan-
gekündigte� Kontrolle� von� digitalen� Kassensystemen� aber�
auch�offener�Ladenkassen.�Zu�diesem�Zweck�kann�während�
der�üblichen�Geschäftszeiten�ein�Prüfer�erscheinen,�seinen�
Ausweis�vorzeigen�und�Zugriff�auf�die�Kasse�verlangen.�Im�
Folgenden�wird� dann� i.d.R.� ein� Kassensturz� erfolgen,� das�
heißt,�der�Prüfer�wird�den� rechnerischen�Sollbestand�der�
Kasse� mit� dem� tatsächlichen,� gezählten� Istbestand� der�
Kasse�abgleichen.�Tauchen�hierbei�erhebliche�Differenzen�
auf,�so�darf�der�Prüfer,�ohne�dass�es�einer�gesonderten�Prü-
fungsanordnung�bedürfte,�unmittelbar�zu�einer�regulären�
Betriebsprüfung�übergehen.

Zweifelsfragen und die Stellungnahme des BMF
1. Muss der Prüfer sich unmittelbar bei Betreten des Be-
triebes zu erkennen geben?
Folgende� bedrohliche� Situation� kann� sich� im� Rahmen� ei-
ner� Kassennachschau� ergeben:� Ein� vermeintlich� harmlo-
ser�Kunde�betritt�z.B.�eine�Gaststätte.�Er�setzt�sich�an�die�

Theke,�bestellt�etwas�und�beobachtet�von�dort,�wie�der�In-
haber�mit�dem�vereinnahmten�Geld�umgeht.�Landet�alles�
in�der�Kasse?�Wird�alles�boniert?�Plötzlich�zückt�er�einen�
Dienstausweis,� erklärt� er� sei� Betriebsprüfer� und� verlangt�
Zugriff�auf�die�Kasse.�Kann�ein� solch�heimliches�„Ausspio-
nieren“ rechtmäßig sein?
Ja,�findet�die�Finanzverwaltung�und�hat�diesbezüglich�wohl�
auch�die�Rechtsprechung�auf�ihrer�Seite.�Sogenannte�„Test-
käufe“� –� und� um�nichts� anderes� handelt� es� sich� letztlich�
beim� geschilderten� Vorgehen� –� sind� zulässig.� Sie� können�
auch�bereits�einige�Tage�vor�der�eigentlichen�Kassennach-
schau�durchgeführt�werden.

2. Was tun, wenn der Inhaber nicht vor Ort ist?
Erhebliche�Diskussionen�löste�in�den�letzten�Monaten�die�
Frage�aus,�ob�eine�Kassennachschau�auch�zulässig�ist,�wenn�
der�Inhaber�oder�Geschäftsführer�selbst�nicht�anwesend�ist.�
Müsste�also�auch�eine�Aushilfe�dem�Prüfer�den�Zugriff�auf�
die�Kasse�gestatten?�
Nach�Auffassung�der�Finanzverwaltung�hat�der�Prüfer�das�
Recht� jede� Person,� von� der� er� annehmen� kann,� dass� sie�
über� die� entsprechenden� Zugriffsrechte� verfügt,� zur� Mit-
wirkung�aufzufordern.�Hat�ein�Kellner�oder�eine�Verkäuferin�
keinerlei�Zugriffrechte�auf�die�Kasse,�so�ist�nach�Auffassung�
des�Verfassers�eine�Nachschau�unzulässig.�In�diesen�Fällen�
müsste�der�Prüfer� somit�warten,�oder� zu�einem�anderen�
Zeitpunkt�zurückkehren.

3. Vorsicht vor Trickbetrügern
Wie� bereits� geschildert,� muss� der� Prüfer� zu� Beginn� der�
Kassennachschau�lediglich�seinen�Prüferausweis�vorzeigen,�
um�Zugriff�auf�die�Kasse�zu�erhalten.�Nun�sind�die�gängigen�
Prüferausweise� leider�alles�andere�als�fälschungssicher.� In�
Zweifelsfällen�sollte�daher�Rücksprache�mit�dem�zuständi-
gen�Finanzamt�gehalten�werden,�ehe�man�einem�fremden�
Menschen�zugriff�auf�die�ggf.�erheblichen�Bargeldbestände�
in�der�Kasse�gewährt.�Keinesfalls�–�und�solche�Fälle�wurden�
von�Steuerberatern�bereits�mitgeteilt� –�wird�ein�Betriebs-
prüfer�von�Ihnen�verlangen,� ihm�die�Kasse�zur�Mitnahme�
auszuhändigen,� damit� er� diese� prüfen� könne.� In� solchen�
Fällen�ist�sofort�die�Polizei�zu�verständigen.

PFLICHT ZUR EINZELAUFZEICHNUNG VON BAREINNAH-
MEN – BMF VOM 19.06.2018 

Grundsätzlich� ist� seit� Ende� 2016� in� der� Abgabenordnung�
klargestellt,�dass�bei�der�Verwendung�einer�elektronischen�
Kasse�jeder�Geschäftsvorfall�einzeln�aufzuzeichnen�ist.�Aus-
nahmen�gelten� jedoch�wenn�der�Unternehmer�eine�soge-
nannte� „Offene� Ladenkasse“� führt,� also� seine� Bareinnah-
men� in� einer� Kassette� oder� Schublade� vereinnahmt� und�
seine�Tageseinnahmen�durch�abendliches�Zählen�ermittelt.�
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In�diesen�Fällen�ist�in�der�Regel�eine�Aufzeichnung�des�ein-
zelnen�Geschäftsvorfalls�nicht�erforderlich,�zumindest�dann�
nicht,�wenn�es�sich�um�einen�Händler�handelt�der�Waren�
an�einen�unüberschaubaren�Personenkreis�veräußert.�Der�
Kioskbetreiber�muss� also� auch�nach�Auffassung�des�BMF�
nicht�für�jede�verkaufte�Zeitung�eine�Quittung�schreiben.
Anders�sieht�die�Sache�jedoch�im�Dienstleistungssektor�aus.�
So� verlangt� die� Finanzverwaltung� von� Friseuren,� Kosme-
tikerinnen�und�Co.,�dass�diese�jede�Dienstleistung�einzeln�
aufzeichnen,�selbst�dann,�wenn�diese�keine�elektronische�
Kasse�verwenden.
Nachdem�der�Bundesfinanzhof�im�letzten�Jahr�angedeutet�
hatte,�dass�seines�Erachtens�auch�Kleindienstleister�von�der�
Einzelaufzeichnungspflicht� befreit� seien,� wurde�mit� Span-
nung�erwartet,� ob� sich� auch�die� Finanzverwaltung�dieser�
Sichtweise�öffnen�würde.� Leider�wurde�die�Hoffnung�hie-
rauf� im� Ergebnis� enttäuscht.� Auch�wenn� kleinere� Erleich-
terungen�eingeführt�wurden,�bleibt�die�Finanzverwaltung�
ihrer�Ansicht�treu,�dass�in�Fällen�in�denen�der�der�Kunden-
kontakt� in� etwa� der� Dauer� der� Dienstleistung� entspricht�
und�der� Kunde� auf� die�Ausübung� der�Dienstleistung� übli-
cherweise�individuell�Einfluss�nehmen�kann,�eine�Einzelauf-
zeichnung�weiterhin�erforderlich�sei.�Genau�diese�Situation�
ist�aber�im�Dienstleistungssektor�-��beispielsweise�in�einem�
Friseursalon�–�regelmäßig�anzutreffen.

SCHÄTZUNG NUR AUFGRUND FORMELLER MÄNGEL? 
HOFFNUNG DURCH NEUE BFH RECHTSPRECHUNG 

Was geschieht häufig? 
Betriebsprüfer� gehen� im� Rahmen� von� Betriebsprüfungen�
mit� erheblichem� Bargeldverkehr� häufig� recht� grob� und�
überschlägig� vor,� wenn� es� um� die� Frage� von� Hinzuschät-
zungen�geht.�Das�aktuelle�Urteil�des�BFH�macht�hier�noch�
einmal�deutlich,�dass�es�sich�häufig�lohnt,�sich�gegen�solch�
rustikale�Schätzungsmethoden�zur�Wehr�zu�setzen.

Die Entscheidung des BFH: 
Formelle� Buchführungsmängel� berechtigen� nach� Auffas-
sung� des� Bundesfinanzhofes� nur� insoweit� zur� Schätzung,�
als�sie�Anlass�geben,�die�sachliche�Richtigkeit�des�Buchfüh-
rungsergebnisses� anzuzweifeln.� Stellt� beispielsweise� das�
Finanzgericht formelle Fehler bei der Aufzeichnung von Be-
triebsausgaben�fest,�hat�es�schlüssig�zu�begründen,�warum�
aus diesen Fehlern im konkreten Fall eine Schätzungsbefug-
nis�für�die�Betriebseinnahmen�erwachsen�soll.
Zudem�bauen�die�Richter�zwei�weitere�Hürden� für�Sicher-
heitszuschläge�auf:� �Ein�pauschaler�Sicherheitszuschlag�zu�
den�Einnahmen�muss�als�„griffsweise�Schätzung“�in�einem�
vernünftigen Verhältnis zu den erklärten oder nicht erklär-
ten� Einnahmen� stehen.� Eine� Schätzung� ist� demnach� nur�

zulässig,�wenn�sie�zu�einem�wirtschaftlich�vernünftigen�Er-
gebnis�gelangt.�Oder,�wie�es�der�BFH�einmal�in�einer�älteren�
Entscheidung formulierte: Auch eine Schätzung darf aus 
einem�Ackergaul�kein�Rennpferd�machen.
Im�nächsten�Schritt�stellt�der�Senat�dann�klar,�dass�es� für�
die� Rechtmäßigkeit� einer� Schätzung� erforderlich� ist,� dass�
das� FG-Urteils� diese� ausführlich� und� so� umfassend� be-
gründet,�dass�bereits�hieraus�erkennbar� ist,�warum�diese�
Schätzungsmethode im entschiedenen Fall notwendig ist 
und dass sie auch im Hinblick auf die Angemessenheit des 
Schätzungsergebnisses allgemeinen Erfahrungsgrundsät-
zen�entspricht.
Konsequenz� der� Entscheidung:� Der� BFH�macht� es� der� Fi-
nanzverwaltung�zunehmend�schwer,�„über�den�dicken�Dau-
men“� zu� schätzen.� Die� Rechtsprechung� verbessert� im� er-
heblichen�Maße�die�Verhandlungsposition�gegenüber�der�
Betriebsprüfung�und�sollte�entsprechend�genutzt�werden.

„ECHTE“ VERLUSTE SPRECHEN GEGEN LIEBHABEREI 

Der Urteilsfall: 
Eine�ältere�Dame�war�nebenberuflich�als�„Feng-Shui-Bera-
terin“� aktiv.�Aus�dieser� Tätigkeit� erzielte� sie� zunächst�Ver-
luste,�welche�die�Finanzverwaltung�wegen�einer�vermeintli-
chen�Liebhaberei-Tätigkeit�nicht�anerkennen�wollte.

Die bemerkenswerte Lösung des Finanzgerichtes: 
Will�das�Finanzamt�eine�Tätigkeit�als�steuerlich�unbeachtli-
che�Liebhaberei�einstufen,�so�muss�es�–�neben�den�entstan-
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denen�Verlusten�–� auch�noch�nachweisen,�dass�der� Steu-
erpflichtige�die�Tätigkeit�aus�persönlichen�Motiven�ausübt.�
Dieser�Nachweis�gelingt�umso�leichter,�je�näher�man�an�den�
typischen�Hobby-Bereich�kommt.�So�wird�der�Nachweis�der�
privaten�Motivation� beispielsweise� bei� einem� Yacht-Char-
ter�dem�Finanzamt�nicht�schwerfallen.
Handelt� es� sich� aber� um� eine� Tätigkeit� außerhalb� des�
Hobby-Bereichs,� sind� hieran� höhere� Anforderungen� zu�
stellen.� Gerne� wird� dann� von� den� Betriebsprüfern� vor-
getragen,� man� betreibe� sein� Geschäft� aus� Gründen� der�
Steuerersparnis.�Dieser,� schon� immer�wirtschaftlich�unsin-
nigen�–�Betrachtungsweise�hat�nun�das�Finanzgericht�Ber-
lin-Brandenburg� eine� klare� Absage� erteilt:� Anders� als� bei�
sog.� „unechten“�Verlusten,�die�den�Steuerpflichtigen�wirt-
schaftlich�nicht�belasten,�bleibt�bei�„echten“�Verlusten�die�
Steuerersparnis�stets�hinter�dem�erforderlichen�wirtschaft-
lichen�Aufwand�zurück,�so�dass�sie�bei�einem�ökonomisch�
kalkulierenden�Steuerpflichtigen�nicht�als�Triebfeder�seines�
Tuns� in�Betracht�kommt.�Unter�dem�Strich�bleibt� für�den�
Steuerpflichtigen�immer�ein�wirtschaftlicher�Nachteil.�Liegt�
keine�nachweisliche�private�Motivation�vor,�handelt�es�sich�
somit�niemals�um�einen�Liebhabereibetrieb.

44 EUR-FREIGRENZE UND FITNESSCENTER

Wird� dem� Mitarbeiter� zum� Besuch� eines� Fitnessstudios�
ein�Mitgliedsausweis�durch�den�Arbeitgeber�ausgehändigt,�
der�zur�Nutzung�der�teilnehmenden�Einrichtungen�für�den�
Zeitraum�eines�Jahres�berechtigt,�fließt�dem�Arbeitnehmer�
nach�bisheriger�Verwaltungsauffassung�ein�daraus�resultie-
render�geldwerter�Vorteil�im�Zeitpunkt�der�Überlassung�des�
Mitgliedsausweises�für�den�gesamten�Zeitraum�zu.�
Hieran�ändert�sich�nichts,�wenn�eine�monatliche�Zahlungs-
weise vorgesehen ist und im Falle des Zahlungsverzugs die 

Möglichkeit� eines� Trainingsausschlusses� besteht� (Siehe�
auch�BFH-Urteil�v.�14.11.2012,�VI�R�56/11,�BStBl�II�2013,�382). 
Das�Niedersächsische�FG�hat�die�bisherige�Verwaltungsaus-
legung�mit�Urteil�vom�13.�März�2018�abgelehnt.�Danach�soll�
der� Sachbezug,� der� aus� der� vergünstigten�Mitgliedschaft�
in�einem�Fitnesscenter�resultiert,�nicht�mit�Aushändigung�
der� Teilnahmebestätigung,� sondern� vielmehr� während�
der� Dauer� ihrer� Teilnahme� fortlaufend� monatlich� zuflie-
ßen.� Diese� auch� an� der� Dienstwagengestellung� orientier-
te�Rechtsauslegung,�bei�der�der�geldwerte�Vorteil�aus�der�
Dienstwagengestellung�jeweils�monatlich�und�nicht�bereits�
mit�Dienstwagenübergabe�für�den�gesamten�Nutzungszeit-
raum�zu�erfassen�ist,�ist�zu�begrüßen.�

Abzuwarten�bleibt,�wie�im�anhängigen�Revisionsverfahren�
entschieden� wird.� Zur� Haftungsvermeidung� sollten� sich�
Arbeitgeber an der bisherigen Rechtsauslegung der Finanz-
verwaltung�orientieren.

DIENSTWAGEN: NEUES BMF-SCHREIBEN

Das�BMF�hat�mit�Schreiben�vom�04.�April�2018�umfangreich�
zur� lohnsteuerlichen� Behandlung� der� Überlassung� eines�
betrieblichen� Kfz� an� Arbeitnehmer� Stellung� genommen.�
Hierbei� werden� die� bisherigen� BMF-Schreiben� in� einem�
umfangreichen�Schreiben�zusammengefasst.�

Dienstliche Fahrten von und zur Wohnung 
Bei� Anwendung� der� pauschalen� Nutzungswertermittlung�
ist� ein� geldwerter�Vorteil� für� Fahrten� zwischen�Wohnung�
und�erster�Tätigkeitsstätte�ausnahmsweise�nicht�zu�erfassen,�
wenn der Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug ausschließlich 
an�den�Tagen�für�solche�Fahrten�erhält,�an�denen�es�erfor-
derlich�werden�kann,�dass�er�dienstliche�Fahrten�von�der�
Wohnung�aus�antritt�(z.�B.�Bereitschaftsdienste).�Das�neue�
BMF-Schreiben�ergänzt�die�bisherigen�Verwaltungsausfüh-
rungen auch auf die an der Wohnung beendeten Fahrten 
(Rz.�5).�

Diese� Klarstellung� ist� in� allen� noch� offenen� Fällen� anzu-
wenden.� Praktische� Bedeutung� kommt� dieser� Regelung�
zu,�wenn�dem�Arbeitnehmer�ein�Dienstwagen�am�Ort�der�
ersten� Tätigkeitsstätte� für� eine� Auswärtstätigkeit� zur� Ver-
fügung�gestellt�wird,�der�Mitarbeiter�die�Auswärtstätigkeit�
an�einer�eigenen�Wohnung�beendet�und�mit�dem�Dienst-
wagen�am�Folgetag�nach�Übernachtung�von�zu�Hause�aus�
zur�ersten�Tätigkeitsstätte�fährt.�Oftmals�wird�während�der�
Dauer�der�Auswärtstätigkeit�das�Privatfahrzeug�auf�dem�Be-
triebsgelände�abgestellt.
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Einzelfragen zur 0,03 %-Regelung und Nutzungsausfall
a) Nutzungsausfall
Wird�der�geldwerte�Vorteil�für�Fahrten�zwischen�Wohnung�
und�erster�Tätigkeitsstätte�mit�einem�pauschalen�Nutzungs-
wert� (0,03�%-Regelung)� erfasst,� ist� die� Ermittlung�des� Zu-
schlags� grundsätzlich� kalendermonatlich� mit� 0,03� %� des�
maßgeblichen�Listenpreises�für�jeden�Kilometer�der�Entfer-
nung�zwischen�Wohnung�und�erster�Tätigkeitsstätte�anzu-
setzen.�Nach�Auffassung�der�Finanzverwaltung�ist�ein�durch�
Urlaub�oder�Krankheit�bedingter�Nutzungsausfall�in�diesem�
Nutzungswert�pauschal�berücksichtigt�(Rz.�9).�

b) Mehrere Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte an einem 
Kalendertag
Werden mehrere Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte�an�einem�Kalendertag�durchgeführt,�wirkt�
sich�dies�nicht�auf�die�0,03�%-Regelung�aus.

c) 0,03 %-Regelung und Dienstwagennutzung für eine Teil-
strecke (Park & Ride)
Stellt�der�Arbeitgeber�dem�Arbeitnehmer�einen�Dienstwa-
gen� für� Fahrten� zwischen�Wohnung�und�erster� Tätigkeits-
stätte�lediglich�für�eine�Teilstrecke�zur�Verfügung�(z.�B.�im�
Rahmen�von�„Park�and�Ride“),�ist�grundsätzlich�die�gesam-
te�Entfernung�zugrunde�zu�legen.

Nach�dem�BMF-Schreiben�vom�04.�April�2018�beanstandet�
es� die� Finanzverwaltung� aber� nicht,� den� jeweils� in� Frage�
kommenden�pauschalen�Nutzungswert�auf�Grundlage�der�
mit� dem�Dienstwagen� genutzten� Teilstrecke� zu� ermitteln.�
Voraussetzung�ist�hierfür,�dass

�����der�Arbeitgeber�das�Fahrzeug�nur�für�diese�Teilstrecke�
zur�Verfügung�stellt�oder

�����der� Arbeitnehmer� für� die� restliche� Teilstrecke� einen�
Nachweis�über�die�Benutzung�eines�anderen�Verkehrs-
mittels�erbringen�kann�(z.�B.�eine�auf�ihn�ausgestellte�
Jahres-Bahnkarte).

Zu�beachten�ist,�dass�sich�die�Vereinbarung�des�Nutzungs-

verbotes�für�eine�Teilstrecke�zwischen�Wohnung�und�erster�
Tätigkeitsstätte� nicht� auf� die� Erfassung� eines� geldwerten�
Vorteils�aus�der�Privatnutzung�auswirkt.�
Die�lohnsteuerlichen�Folgen�des�Nutzungsverbotes�sind�bei�
dem�jeweils�in�Betracht�kommenden�pauschalen�Nutzungs-
wert�zu�beachten�(Rz.�16).

d) Abwahl der 0,03 %-Regelung zu Gunsten der 0,002 %- 
Regelung
Der� 0,03� %-Wert� ist� als� Monatswert� grundsätzlich� auch�
dann�anzusetzen,�wenn�der�Dienstwagen�von�dem�Arbeit-
nehmer�nur�zeitweise�im�Laufe�eines�Monats�zu�Fahrten�zur�
ersten�Tätigkeitsstätte�genutzt�wird.

Der� BFH� (Urteile� v.� 04.04.2008,� BStBl� II� 2008,� 887� und� v.�
28.08.2008,�BStBl�II�2009,�280�und�v.�22.09.2010,�VI�R�57/09,�
BStBl� II�2011,�359)�hat�entschieden,�dass�bei�Anwendung�
der�0,03�%-Regelung�typisierend�von�15�Fahrten�im�Monat�
zur�ersten�Tätigkeitsstätte�ausgegangen�wird.�Fährt�der�Mit-
arbeiter�an�weniger�Tagen� zur�ersten�Tätigkeitsstätte,�hat�
eine Erfassung und Bewertung der einzelnen Fahrt zu er-
folgen.

Höhe
0,03�%�:�15�Fahrten�=�0,002�%
vom�inländischen�Listenpreis�x�Entfernungskilometer�x�An-
zahl�der�Fahrten�zur�ersten�Tätigkeitsstätte

Diese� 0,002� %-Regelung� ist� jahresbezogen� auf� (unverän-
dert)� 180� Fahrten� begrenzt.� Eine� jeweils� monatliche� Be-
grenzung�auf�15�Fahrten�ist�ausgeschlossen�(Rz.�10).�

Das� neue� BMF-Schreiben� bestimmt� für� den� Arbeitgeber�
verschärfend,� dass� der�Arbeitgeber� auf�Verlangen�des�Ar-
beitnehmers zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahr-
ten� zwischen� Wohnung� und� erster� Tätigkeitsstätte� ver-
pflichtet�ist.�Diese�Verpflichtung�soll�nur�dann�nicht�gelten,�
wenn sich aus der arbeitsvertraglichen oder einer anderen 
arbeits-�oder�dienstrechtlichen�Rechtsgrundlage�etwas�an-
deres�ergibt�(Rz.�10�Buchstabe�e).�
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Bislang�waren�Arbeitgeber�im�Lohnsteuerabzugsverfahren�
nicht zur Einzelbewertung der tatsächlichen Fahrten zwi-
schen� Wohnung� und� erster� Tätigkeitsstätte� verpflichtet.�
Nunmehr kann der Arbeitnehmer diese Einzelbewertung 
verlangen,�es� sei�denn,�es�wird�eine�anderweitige�Verein-
barung�getroffen.�Dieser�Anspruch�soll�vor�Arbeitsgerichten�
durchsetzbar�sein.

Praxishinweis
Die Finanzverwaltung wendet diese neue Rechtsausle-
gung im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2019 an. Arbeitge-
ber müssen sich vor diesem Hintergrund darauf vorberei-
ten, ab Januar 2019 auf Verlangen des Mitarbeiters eine 
Einzelbewertung der Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte 
vorzunehmen. Es sollte zur Verhinderung der Einzelbe-
wertung geprüft werden, ob es arbeitsvertraglich zulässig 
ist, die bisherigen Dienstwagenüberlassungsvereinbarun-
gen anzupassen. Bei neuen Dienstwagenüberlassungs-
vereinbarungen sollte eine entsprechende Bestimmung 

– sofern arbeitsrechtlich zulässig – aufgenommen werden, 
wonach der Arbeitgeber keine Einzelbewertung der Fahr-
ten zur ersten Tätigkeitsstätte vorzunehmen hat. Andern-
falls muss er sich die einzelnen Fahrten bestätigen lassen. 
Ein Methodenwechsel während eines Kalenderjahres ist 
aber ausgeschlossen. Dieses Methodenwechselverbot 
dürfte für den jeweiligen Arbeitgeber gelten. Wird im Lau-
fe eines Jahres der Arbeitgeber gewechselt, kann der neue 
Arbeitgeber eine neue Methodenwahl vornehmen. Diese 
ist unabhängig von der Abrechnung durch den Vorarbeit-
geber.

Nutzungsverbot
Ein zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbartes 
Nutzungsverbot� für� Privatfahrten,� Fahrten� zwischen�Woh-
nung�und� erster� Tätigkeitsstätte�und/oder�mehr� als� einer�
Familienheimfahrt� erkennt� die� Finanzverwaltung� mittler-
weile� an,� selbst�wenn� der� Arbeitgeber� dieses� nicht� über-
wacht�(Rz.�16-18).�

Dem�Nutzungsverbot� stellt� die� Finanzverwaltung� ein�Nut-
zungsverzicht� des� Arbeitnehmers� gleich.� Teilweise� ist� es�
nicht�zulässig,�gegenüber�dem�Arbeitnehmer�arbeitsrecht-
lich�ein�Nutzungsverbot�auszusprechen.�Um�Ungleichbe-

handlungen�zu�verhindern,�steht�dem�Nutzungsverbot�des�
Arbeitgebers�ein�ausdrücklich�mit�Wirkung�für�die�Zukunft�
erklärter� schriftlicher� Verzicht� des� Arbeitnehmers� gleich,�
wenn�aus�außersteuerlichen�Gründen�ein�Nutzungsverbot�
durch�den�Arbeitgeber�nicht�in�Frage�kommt�(Rz.�17).�

Eine solche Nutzungsverzichtserklärung muss der Arbeitge-
ber�als�Beleg�zum�Lohnkonto�aufbewahren.

Praxishinweis
Die Nutzungsverzichterklärung wird nur akzeptiert, wenn 
aus außersteuerlichen Gründen ein Nutzungsverbot nicht 
in Frage kommt. Was unter außersteuerlichen Gründen zu 
verstehen ist, wird nicht näher erörtert. Muss der Arbeit-
geber z. B. nach Tarifvertrag oder der Betriebsvereinba-
rung bzw. einer sonstigen Vereinbarung für alle Mitarbei-
ter der zweiten Führungsebene einen Dienstwagen auch 
für die private Nutzung stellen und verzichtet ein Mitar-
beiter auf die Privatnutzung, dürfte ein wirksamer Nut-
zungsverzicht aus außersteuerlichen Gründen vorliegen.

GEBRAUCHTWAGENHANDEL: DIFFERENZBESTEUERUNG 
UND KLEINUNTERNEHMER

Die� Umsatzsteuer� wird� bei� Kleinunternehmern� nicht� er-
hoben,�wenn�der�Umsatz�zuzüglich�Steuer�im�vorangegan-
genen� Kalenderjahr� 17.500� €� nicht� überstiegen� hat� und�
im� laufenden�Kalenderjahr� 50.000� €� voraussichtlich� nicht�
übersteigen�wird.
In�einem�aktuell�vom�BFH�zu�entscheidenden�Streitfall�erziel- 
te�der�Kläger�Umsätze�von�27.358�€�(2009)�bzw.�25.115�€�
(2010).� Die� umsatzsteuerliche� Bemessungsgrundlage� er-
mittelte�der�Kläger�unter�Anwendung�der�Differenzbesteu-
erung�mit�17.328�€�(2009)�bzw.�17.470�€�(2010).
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Praxishinweis
Bei Anwendung der Differenzbesteuerung wird der Um-
satz mit dem Betrag bemessen, um den der Verkaufspreis 
den Einkaufspreis für den Gegenstand übersteigt.

Der�Kläger�nahm�für�die�Streitjahre�2009�und�2010�an,�dass�
bei�ihm�als�Kleinunternehmer�keine�Umsatzsteuer�erhoben�
wird.� Demgegenüber� vertritt� das� Finanzamt� –� zumindest�
mit�Wirkung�ab�dem�1.�Januar�2010�–�die�Auffassung,�dass�
sich� der� Gesamtumsatz� bei� Anwendung� der� Differenzbe-
steuerung nach dem vereinbarten Entgelt und nicht nach 
dem�Differenzbetrag�bestimmt.
Das� FG� Köln� folgte� der� Auffassung� des� Finanzamts� nicht�
und�entschied,�dass�in�Fällen�der�Differenzbesteuerung�die�
vereinnahmten�Entgelte,�die�über�die�Differenzbeträge�hi-
nausgingen,�bei�der�Ermittlung�des�Kleinunternehmer-Ge-
samtumsatzes�unberücksichtigt�zu�lassen�seien.

Der�BFH�hält�für�die�Beantwortung�dieser�Frage,�ob�zur�Er-
mittlung�der�betreffenden�Umsatzgrößen�auf�die�Differenz-
beträge�abzustellen� ist,�eine�Klärung�durch�den�EuGH� für�
erforderlich und hat diese Frage dem EuGH zur Entschei-
dung�vorgelegt.�

Praxishinweis
In vergleichbaren Fällen sollten die Verfahren offen ge-
halten werden. Es dürfte vieles dafür sprechen, dass die 
Finanzverwaltung im Falle einer Steuernachforderung die 
Aussetzung der Vollziehung zu gewähren hat.

VORSTEUERABZUG UND FORMALITÄTEN

Eine�über� die� Kleinbetragsrechnung�hinausgehende�Rech-
nung�muss� insbesondere� auch� die� Angabe� des� Leistungs-
zeitraums� enthalten.� Nach� Auffassung� des� BFH� (Urteil� v.�
01.03.2018�–�V�R�18/17)�kann�sich�die�Angabe�des�Kalen-
dermonats� als� Leistungszeitpunkts� aus� dem� Ausstellungs-
datum�der�Rechnung�ergeben.

Praxishinweis
Diese Auffassung des BFH widerspricht der einschrän-
kenden Auslegung der Finanzverwaltung. Die Finanzver-
waltung verlangt zumindest den Leistungsmonat zusätz-
lich zum Ausstellungsdatum der Rechnung. Gegenwärtig 
bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung mit dieser 
für Unternehmer positiven Rechtsprechung umgehen 
wird. Um aus formellen Gründen Diskussionen mit der Fi-
nanzverwaltung über die Ordnungsmäßigkeit einer Rech-
nung zu verhindern, sollte weiterhin ein Augenmerk auf 
die Angabe des Leistungsmonats gelegt werden.

FAHREN SIE EIN ZU TEURES AUTO?

Grundsätzlich�sollte�man�annehmen,�dass�es�der�Entschei-
dung�des�Unternehmers�überlassen�bleibt,�ob�und�wenn�ja,�
welches�Auto�er�fährt.
Gleich� zwei� Urteile� zeichnen� aber� nun� ein� bedrohliches�
Szenario�für�die�Zukunft�und�eröffnen�missliebigen�Betrieb-
sprüfern�die�Möglichkeit�zur�Diskussion�über�die�Angemes-
senheit�des�im�Betriebsvermögen�befindlichen�PKW.

FG Berlin zum Vorsteuerabzug: 
Für�den�Bereich�der�Umsatzsteuer�hat�sich�hier�das�Finanz-
gericht�Berlin-Brandenburg�unrühmlich�hervorgetan.

Was war passiert? 
Ein�Steuerberater�hatte�sich�einen�Sportwagen�zum�Preis�
von�100.000�€�zuzüglich�19.000�€�Umsatzsteuer�gekauft.�
Das�Finanzamt�–�und�ihm�folgend�das�Finanzgericht�–�ver-
sagte�den�Vorsteuerabzug�unter�Hinweis�auf�§§�15�Abs.�1a�
Satz�1�UStG,�4�Abs.�5�Satz�1�Nr.�7�EStG.�Hiernach�darf�die�
Vorsteuer� nicht� geltend� gemacht� werden,� wenn� es� sich�
nach allgemeiner Verkehrsauffassung um unangemessene 
Aufwendungen�handelt.�

Die Besonderheit des Urteilsfalls: 
Auch� das� Finanzgericht� hat� festgestellt,� dass� die� Anschaf-
fung eines teuren und schnellen Wagens nicht stets be-
reits dann unangemessen ist wenn die Benutzung eines 
repräsentativen� Wagens� für� den� Geschäftserfolg� keine�
Bedeutung�hat.�Vielmehr�ist�die�Bedeutung�des�Repräsen-
tationsaufwands�nur�eine�von�mehreren�Tatsachen,�die�im�
Einzelfall�zu�würdigen�und�gegeneinander�abzuwägen�sind.�
Allerdings�spräche�es�gegen�die�Angemessenheit,�wenn�die�
Anschaffungskosten�des�Fahrzeugs�mehr�als�das�Dreifache�
des� Durchschnittsgewinns� des� Steuerpflichtigen� (in� den�
Jahren�2007�bis�2010)�und�mehr�als�3/4�eines�durchschnitt-
lichen�Jahresumsatzes�des�Steuerpflichtigen�(in�den�Jahren�
2010�bis�2014)�betrügen�und�für�dessen�Anschaffung�auch�
private�Repräsentations-�und�Affektionsinteressen�eine�Rol-
le�gespielt�haben.�
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Haftungsausschluss | Die�in�diesem�Rundschreiben�stehenden�Texte�sind�nach�bestem�Wissen�und�Kenntnisstand�
erstellt�worden.�Die�Komplexität�und�der�ständige�Wandel�der�Rechtsmaterie�machen�es�jedoch�notwendig,�Haftung�
und�Gewähr�auszuschließen.

     

FÄLLIGKEITSTERMINE�FÜR�STEUERN�UND�BEITRÄGE�ZUR�
SOZIALVERSICHERUNG�IN�07�UND�08-2018

Steuertermin Umsatzsteuer bei�Monatszahlern:�10.07.2018 und 10.08.2018

Steuertermin Lohnsteuer�bei�Monatszahlern:�10.07.2018 und 10.08.2018

Steuertermin Umsatzsteuer bei�Quartalszahlern:�10.07.2018 und 10.08.2018

Steuertermin Lohnsteuer�bei�Quartalszahlern:�10.07.2018

Steuertermin Gewerbesteuer: 15.08.2018

Steuertermin Einkommenssteuer-Vorauszahlungen: 10.09.2018

Bei Scheckeinzahlung�muss�der�Scheck�dem�Finanzamt�spätestens�3�Tage�vor�dem�Fälligkeitstermin�vorliegen.�

Sozialversicherungsbeiträge�sind�spätestens�am�drittletzten�Bankarbeitstag�des�laufenden�Monats�fällig,�für�den�
Beitragsmonat�Juli�2018�somit�am�27.07.2018�und�für�den�Beitragsmonat�August�2018�somit�am�29.08.2018.

Maßstab� für� die� dem� FG� obliegende� Feststellung� des� an-
gemessenen Teils der Betriebsausgaben sei die Sicht eines 
ordentlichen� und� gewissenhaften� Unternehmers� „in� der-
selben�Situation“�des�Steuerpflichtigen.�
Somit� stellt� das� Finanzgericht� im� Ergebnis� eine� Verknüp-
fung� zwischen� den� Einkünften� des� Steuerpflichtigen� und�
der�„zulässigen�Größe“�seines�Autos�her.�

Nicht� weniger� bedenklich� ist� eine� jüngst� ergangene� Ent-
scheidung�des�BFH�zur�Bildung�einer�Ansparabschreibung.�
Auch�wenn�die�Ansparabschreibung�inzwischen�zur�Steuer-
rechtsgeschichte�gehört�ist�die�Kernaussage�des�BFH�Urteils�
vom�10.10.2017�höchst�bedenklich.

Im�Grunde� geht� es� darum,�ob� für� Luxus-Pkw�ein�Betrieb-
sausgabenabzug�möglich�ist.�

Der Urteilsfall: 
Eine� Unternehmensberaterin� beabsichtigte� zwei� Pkw� der�
durchaus�gehobenen�Preiskategorie�anzuschaffen�(Kosten�
für�den�kostspieligeren�rd.�300.000�€).�Der�BFH�verweigerte�
die�Bildung�einer�Ansparabschreibung�mit�dem�Argument,�
dass es sich bei solchen Autos um unangemessene Aufwen-
dungen�handele� für�die�ein�Betriebsausgabenabzug�nicht�
zulässig�sei.

Das Problem: 
Auch� in� diesem� Urteil� setzt� sich� die� Rechtsprechung�mit�
der� Angemessenheit� von� Betriebsausgaben� auseinander.�
Anders�als�im�Fall�des�FG�Berlin�zur�Umsatzsteuer,�verfügte�
die�Klägerin�im�BFH�Fall�über�ausreichende�Einkünfte,�um�
sich� auch� einen� luxuriösen� Pkw� zu� leisten.� Dass� der� BFH�
dennoch�hier�von�unangemessenen�Aufwendungen�spricht,�
eröffnet�der�Betriebsprüfung�Tür�und�Tor�für�die�Diskussion,�
was� beim� Einkommen� des�Unternehmers� noch� angemes-
sen�sei.�Die�weitere�Entwicklung�sollte�aufmerksam�verfolgt�
werden.


